
Wichtige Hinweise für den Betrieb von firestar Sonderlösungen

Bitte beachten Sie die folgenden Punkte, um einen sicheren und störungsfreien Betrieb Ihrer firestar
Sonderlösung zu gewährleisten.

Vor Inbetriebnahme
Schornsteinfeger informieren: Vor der Installation Ihrer Sonderlösung unbedingt den zuständigen

Schornsteinfeger einbeziehen. Er prüft, ob Bedenken bestehen und ob ggf. eine Sondergenehmigung
erforderlich ist.

Abstände prüfen: Achten Sie auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Mindestabstände zu brennbaren
Bauteilen.

Bedienungsanleitung beachten: Lesen und befolgen Sie die beiliegende Montage- und
Bedienungsanleitung sorgfältig.

Während des Betriebs
Ausreichende Belüftung sicherstellen: Sorgen Sie stets für ausreichende Zuluft und Abluft. Halten Sie

Fenster oder Lüftungseinrichtungen entsprechend geöffnet.
Rohre freihalten: Abluft- und Zuluftrohre dürfen niemals blockiert oder zugestellt werden.

Rauchentwicklung beachten: Sollte Rauch in den Raum gelangen, öffnen Sie sofort alle Fenster und
sorgen Sie für schnellen Abzug.

Nur zugelassenes Brennmaterial verwenden: Keine Abfälle, Flüssigkeiten oder ungeeigneten
Brennstoffe verbrennen.

Kinder & Haustiere fernhalten: Während des Betriebs darf die Anlage nicht unbeaufsichtigt bleiben.
Brandlöscheinrichtung bereithalten: Halten Sie stets einen Feuerlöscher oder geeignetes Löschmittel

griffbereit.

Pflege & Sicherheit
Regelmäßige Kontrolle: Überprüfen Sie die Anlage regelmäßig auf Ablagerungen, Beschädigungen oder

Verstopfungen.
Keine nachträglichen Veränderungen: Die Sonderlösung darf nicht eigenmächtig verändert oder mit

zusätzlichen Bauteilen versehen werden.

Checkliste
☑ Schornsteinfeger vorab informiert

☑ Mindestabstände zu brennbaren Materialien eingehalten
☑ Bedienungsanleitung gelesen und befolgt

☑ Ausreichend Zuluft und Abluft sichergestellt
☑ Rohre frei von Hindernissen

☑ Nur zugelassenes Brennmaterial verwendet
☑ Kinder & Haustiere ferngehalten

☑ Feuerlöscher / Löschmittel griffbereit
☑ Anlage regelmäßig kontrolliert

☑ Keine eigenmächtigen Veränderungen vorgenommen
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